
 

 

 

 

Mitteilung: Nachwuchsförderung im Turniersport verlängert! 

 

Der Pferdesportverband Pfalz e.V. hat ein Projekt zur Nachwuchsförderung im Turniersport 

aufgelegt, und hierzu gehört die Bezuschussung von bestimmten Turnierprüfungen:  

Auch im Jahr 2023 werden Turniere unserer Mitgliedsvereine unterstützt, die in Dressur und 

Springen bis maximal M* ausgeschrieben sind. Die Veranstalter erhalten pro ausgeschriebener 

Prüfung nach WBO oder LPO bis A** einen Zuschuss von 30 Euro, maximal 480 Euro (= 16 Prüfungen) 

für das erste Turnier, maximal 240 Euro (= 8 Prüfungen) für ein weiteres Turnier im selben Jahr.  

Wir möchten damit nach der langen Coronapause die Belebung des pfälzischen Turniersports 

unterstützen, um wieder mehr Angebote für unsere Jugendlichen und Turniereinsteiger zu schaffen.   

 

Veranstalter können nach ihrem Turnier den Zuschuss „Nachwuchsförderung im Turniersport“ beim 

Geschäftsführer des Verbandes formlos beantragen. Kontakt klaus.schwarz@psv-pfalz.de .  

Dem Antrag müssen die Ausschreibung sowie die Ergebnislisten der förderungswürdigen Prüfungen 

beigefügt werden.  

 

Im Gegenzug entfallen die Coronazuschüsse sowie die bisher gewährten Zuschüsse für bestimmte 

Prüfungen im E-A-Bereich (laut bisherigen Förderrichtlinien: Kürprüfungen, Pas Des Deux und 

Kostümprüfungen mit Musik, kombinierte Wertungen, Mannschaftsprüfungen, Kombinierte 

Prüfungen analog Eignungsprüfung, Pony-Springprüfungen), die nur sehr selten in Anspruch 

genommen wurden.  

 

FAQ: 

Welche Turniere kommen für die Förderung in Frage? 

Alle WBO- und LPO-Turniere der Vereine im Pferdesportverband Pfalz, wenn die höchste 

ausgeschriebene Prüfung die Klasse M* nicht überschreitet. Nicht anmeldepflichtige Reitertage oder 

Breitensportveranstaltungen werden in diesem Programm nicht berücksichtigt.  

 

Welche Prüfungen werden gefördert? 

Führzügelklasse, Reiterwettbewerbe, Dressur- und Springreiterwettbewerbe E und A, Caprilli-Test, 

Dressur- und Springprüfungen der Klassen E bis A**. Prüfungen als Teile einer kombinierten oder 

Mannschaftswertung werden mitgezählt, die (rechnerische) Wertung selbst jedoch nicht.  

Prüfungen, die als Teil eines Cups finanziert oder bezuschusst sind, werden nicht zusätzlich gefördert.  

 

Werden mehrere Abteilungen einer Prüfung mitgezählt? 

Für die Berechnung des Zuschusses ist die Ausschreibung maßgeblich; eine auf der Veranstaltung 

vorgenommene Bildung von Abteilungen wird nicht berücksichtigt.  

 

 

Stand: April 2023. Weitere Maßnahmen zur Nachwuchsförderung im Turniersport sind in der 

Ausarbeitung und werden demnächst veröffentlicht.  

 


